
  

  

 
 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 24.10.2018 öffentlich 
Entscheidung 
 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 

04.12.2018 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 19.12.2018 öffentlich 
Entscheidung 

 
 
Betreff: Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM zur 

Einrichtung von Reisebusparkplätzen am Salzgrafenplatz 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Einvernehmen mit dem Träger der 
Straßenbaulast und dem Eigentümer der Fläche am Salzgrafenplatz die Möglichkeit zu 
schaffen, am Standort Parkplätze für Kraftomnibusse/Reisebusse einzurichten. Die neu 
geschaffenen Parkflächen ersetzen die Stellplätze in der Salzgrafenstraße am Hallmarkt. 
 
 
gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
Begründung:  
 
Die Salzgrafenstraße am Hallmarkt wird seit einigen Jahren als Stellfläche von Reisebussen 
genutzt. Die Stellflächen werden auf den Internetseiten der Stadt und des Stadtmarketings 
ausgewiesen. Aus Sicht unserer Fraktion und vielen Bürger*innen dieser Stadt ist das keine 
tragfähige, nachhaltige Lösung, da sie die Attraktivität des Hallmarktes schmälert und den 
fließenden Verkehr in der Salzgrafenstraße behindert. Der Salzgrafenplatz wird bereits 
sporadisch von Kraftomnibussen als Stellplatz genutzt. Diese Stellplätze befinden sich in 
unmittelbarer Nähe zur Georg-Friedrich-Händel-Halle, der Schwemme-Brauerei und dem 
Altstadtkern, und sind somit gut geeignete Ausweichplätze, um den Missstand am Hallmarkt 
auszuräumen.

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2018/04473 
Datum:   02.10.2018 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:    
Plandatum:     
   



   

 

 
 
Stadt Halle (Saale) 16. Oktober 2018 
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt  
 
 
Sitzung des Stadtrates am 24.10.2018 
Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM zur Einrichtung von 
Reisebusparkplätzen am Salzgrafenplatz  
Vorlagen-Nr.: VI/2018/04473 
TOP: 9.4 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
Begründung: 
 
Der Salzgrafenplatz ist keine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche  und überwiegend nicht im 
städtischen Besitz. Zudem ist er mit einer Tiefgarage unterbaut, was eine bautechnische 
Herrichtung der Oberflächen für Busein- und Ausstiegsbereiche nicht  bzw. nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand ermöglicht, zudem scheidet ein Befahren mit schweren 
Fahrzeugen aus technischen Gründen aus. 
Die Zufahrt zum Salzgrafenplatz kann nur über die Straße Spitze (keine öffentlich gewidmete 
Verkehrsfläche) erfolgen, wobei wegen der geringen Fahrbahnbreite kein 
Begegnungsverkehr möglich ist. Eine Zufahrt/Abfahrt durch die Fußgängerzonen der Kellner- 
oder Bornknechtstraße führt ebenfalls über die Tiefgarage und nicht über städtische Flächen.  
 
Die drei Stellplätze für Reisebusse in der Salzgrafenstraße werden für den Ein- und Ausstieg 
der Fahrgäste sowie kurze Aufenthalte angeboten. 
Für längeres Parken steht insbesondere der nah gelegene Parkplatz An der Stadtschleuse 
zur Verfügung, was am Hallmarkt per Hinweisschild vermittelt wird. 
 
 
 
 
 
René Rebenstorf 
Beigeordneter  
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